
Fragestunde der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) am 13. und 14. März 2024

Anfrage der Abgeordneten Philipp Bruck, Dr. Henrike Müller und Fraktion Bündnis
90/Die Grünen

„Wie wird in Bremen das zeitweise Fangverbot zum Schutz des Europäischen
Aals sichergestellt?“

Für den Senat beantworte ich die Fragen wie folgt:

Zu Frage 1:

Für die Freizeitfischerei besteht ein ganzjähriges Fangverbot in Küsten- und
Brackgewässern. Für die Erwerbsfischerei besteht dieses Fangverbot in den Küsten-
und Brackgewässern zurzeit vom 15. September 2023 bis zum 14. März 2024. Das
Fangen oder Anbordhalten von Europäischem Aal ist in diesem Zeitraum verboten.

Das Gebiet der Küsten- und Brackgewässer befindet sich in Höhe der Einmündung
der Hunte in die Weser seewärts.

Das Aalfangverbot gilt somit nicht für den Bereich von Farge bis zur Pacht 4 in Höhe
Hemelingen. Ein Aalfangverbot für einen überwiegenden Teil der Weser besteht
somit weder für die Freizeit- und für die Erwerbsfischerei.

Das Fischeramt Bremen, welches Gastkarten für die Befischung der Weser verkauft,
hat sich ein freiwilliges dreimonatiges Aalfangverbot innerhalb des
Verbotszeitraumes vom 15. September 2023 bis zum 14. März 2024 auferlegt.
Käufern der Gastkarten ist es untersagt in diesem Zeitraum auf Aal zu fischen.

Zu Frage 2:

Kontrollen im Bereich der Fischerei werden grundsätzlich durch die Polizei, die
Wasserschutzpolizei und die ca. 50 ehrenamtlich tätigen Fischereiaufseher aus den
Vereinen durchgeführt.

Zu Frage 3:

Kontrollen im Bereich der Fischerei finden regelmäßig statt. Es handelt sich um
Kontrollen im gesamten Fischereibereich und nicht zu einer bestimmten Fischart.
Zahlen zu den durchgeführten Kontrollen liegen nicht vor. Die Zahl der Kontrollen
liegt schätzungsweise bei mindestens 500 pro Jahr. Verstöße im Bereich des
Aalfangverbots sind nicht bekannt.


